
it-recht 
kanzlei 
münchen

Copyright © | IT-Recht Kanzlei München | Alter Messeplatz 2 | 80339 München | Tel. + 49 (0)89 13014330 | Fax +49 (0)89 130143360

von Rechtsanwalt Nicolai Amereller

Frage des Tages zum Thema Geoblocking: Dürfen
ab dem 03.12.18 EU-weit nur noch einheitliche
Versandkosten verlangt werden?

Wir werden derzeit häufig gefragt, ob die neue Geoblocking-Verordnung (ab dem 03.12.2018 zu
beachten) dann dazu führt, dass für einen Versand in das EU-Ausland keine höheren Versandkosten
mehr verlangt werden dürfen bzw. ob nach der Verordnung die Versandkosten dann in das EU-Ausland
einheitlich hoch sein müssen.

Nein, das ist nicht der Fall.

Wenn der Händler in das EU-Ausland liefert, ist er bei der Wahl der Höhe der Versandkosten dorthin
frei. So kann der deutsche Händler auch künftig einen Versand nach Deutschland günstiger anbieten als
einen Versand z.B. nach Italien, ohne gegen die Vorgaben der Verordnung zu verstoßen. Ferner schreibt
die Verordnung nicht vor, dass die Versandkosten bei einem Versand in EU-Länder dann für jedes EU-
Land einheitlich hoch sein müssen.

Details finden Sie gerne hier.
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